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Der unfriedliche
Ordnungsdienst
Peter Hofacher

Es ist Aufgabe der Polizei,
sowohl bei friedlichen wie bei
unfriedlichen Anlässen die
Aufrechterhaltung oder
Wiederherstellung der öffentlichen
Sicherheit zu gewährleisten. Der
unfriedliche Ordnungsdienst
wird notwendig bei bewilligten/
unbewilligten, zum voraus
bekannten/unbekannten Anlässen,

bei denen im voraus mit
Störungen der öffentlichen
Sicherheit zu rechnen ist. Ein
friedlicher Ordnungsdienst
kann schlagartig in einen
unfriedlichen Ordnungsdienst
übergehen.

Peter Hofacher,
Postfach 230,8021 Zürich;
Kommandant
der Stadtpolizei Zürich;
Dr. iur.; Oberst i Gst,
Kdt Inf Rgt 34.

Es dürfte jedem kritischen
Beobachter klar sein, dass bei gesellschaftlichen

und politischen Auseinandersetzungen,

die in Gewaltanwendung
ausarten, die Polizeikräfte vor einer
schwierigen, ja undankbaren Aufgabe
stehen, die sowohl den einzelnen
Mann an der Front wie auch die
Einsatzleitung vor heikle Entscheidungen
stellt. Es sei vorweggenommen, dass
der unfriedliche Ordnungsdienst weder

bei der Mannschaft noch bei der
Korpsleitung behebt ist.

Bei der Durchsetzung des polizeilichen

Auftrages gebietet der Grundsatz
der Verhältnismässigkeit, das jeweils
«mildeste» Mittel einzusetzen, das
noch Erfolg verspricht.

Es geht im folgenden darum, einige
Aspekte der Konfrontation zwischen
Polizei und Demonstrationsteilnehmern

näher zu beleuchten.

Gewaltbereitschaft

Wir leben in einem Klima der
Unsicherheit. Gewandelte Wert; und
Moralvorstellungen, diffuse Ängste vor
dem Leben und der Zukunft haben
zunehmend einen Einfluss auf die
Bereitschaft, bei Demonstrationen
Gewalt anzuwenden. Polarisierende
Standpunkte führen zu Verhärtungen
in unserer Gesellschaft und oftmals
zur Meinung, dass nur noch mit Druck
sich etwas bewegen lässt. Die Taktik
des gewaltfreien Widerstandes - etwa
in Form des Sitzstreikes auf öffentlichem

Grund - ist selbst für kritische
Medienberichterstatter kein besonderer

Grund zur Beunruhigung. Der
Zweck heiligt offenbar die Mittel. Die
Betroffenheitsdemokratie lässt die
Bereitschaft, demokratisch
zustandegekommene Mehrheitsentscheide zu
akzeptieren, abnehmen. Bürgeraktionen

nehmen zu - und nicht nur diese.
Die Schweiz wird von vielen ausländischen

Organisationen benützt, um
eigene, landesinterne Konflikte auf die
Strasse zu tragen. Solange diese
Demonstrationen bewilligt und ohne
Gewaltanwendung erfolgen, sind sie
Ausdruck der freien Meinungsäusse¬

rung in der Öffentlichkeit, ein Recht,
auf das wir eigentlich stolz sein können.

Nur - allzuoft missbrauchen
einzelne Personen und Gruppen selbst
bewilligte Demonstrationen und
propagieren gewalttätige Angriffe gegen
Personen und Sachen. Aufgrund dieser

Anzeichen in unserer Gesellschaft
liegt der Schluss nahe, dass wir in
Zukunft noch vermehrt mit Gewalttätigkeiten

zur Erreichung politischer Ziele
rechnen müssen. Die Konfrontation
mit den Einsatzkräften der Polizei
wird von einem harten Kern von
Chaoten oft gesucht, um sie zur
Anwendung von ihren Machtmitteln zu
zwingen und damit die brutale Staatsmacht

zu entlarven. Für einige
Medienberichterstatter wird es erst bei
Ausbruch von Gewalt interessant,
über die betreffende Demonstration
zu berichten.

Grundsätze
des Ordnungsdienstes

Die Anwendung von Zwang und
Gewalt zum Schutze der Rechtsordnung

steht allein dem Staat als Träger
hoheitlicher Macht zu.
Demonstrationsteilnehmer haben kein Recht,
Gewalt gegen Personen und Sachen
auszuüben. Das strikte Einhalten des
Grundsatzes der Verhältnismässigkeit
bildet für den Einsatz von Zwangsmitteln

durch Polizeikräfte oberstes
Gebot.

Die Bewältigung von heiklen
Demonstrationslagen kann aber nicht
nur Aufgabe der Polizei sein. Primär
haben sich die verantwortlichen
Behörden und die politischen Kräfte
aller Lager rechtzeitig und intensiv um
einen friedlichen Verlauf der Kundgebung

zu bemühen.
Für die Konfliktbewältigung benötigt

die Polizei eine dauernde Schulung
und intensives Training. Die
Korpsleitungen aller Polizeikorps sind ständig

damit beschäftigt, Einsatztaktik,
Ausrüstung und Einsatzmittel zu
überprüfen und sie den sich abzeichnenden

Einsätzen anzupassen.
Der Einsatz von Zwangsmitteln

durch die Polizei wird stets von
öffentlicher Kritik begleitet sein. Es ist
primär Aufgabe der verantwortlichen
Behörde und der Politiker, die Polizei
in einer solchen Situation zu
unterstützen und zu bestätigen.

Psychologische Aspekte

Ein Schwergewicht für allfälhge
Gefahrenabwehr bilden präventive
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Massnahmen, um Eskalationen im
Rahmen einer Kundgebung mögüchst
zu vermeiden. Im Rahmen einer
Lagebeurteilung ist für jeden Einzelfall
zu entscheiden, wie die Einsatzkräfte
gegenüber den Demonstrationsteilnehmern

in Erscheinung treten sollen:
gedeckte oder offene Bereitschaft,
normale Uniform oder OD-Anzug.
Die Frage des Verletzungsrisikos der
eingesetzten Mannschaft ist sorgfältig
zu prüfen. Geschlossenheit im Einsatz
(auch wenn dezentralisiert), Übersicht
und Distanz sowie klare und zwingende

Befehle vermitteln den Einsatzkräften

Überlegenheit und Sicherheit.
Eine umfassende und offene Information

der Bevölkerung vor und nach der
Veranstaltung - in Ausnahmefällen
auch während des Anlasses - wirkt
vertrauensbildend.

Führung

Grundlage für jeden Polizeieinsatz
ist ein zuverlässiges, aktuelles Lagebild.

Der Einsatzleiter ist für eine
umfassende Information der Einsatzkräfte

über aktuelle Lage, seine
Absicht und die Aufträge verantwortlich.
Auf Lageänderungen hat er flexibel zu
reagieren und ist bestrebt, die Initiative

in seiner Hand zu behalten. Vor
dem Einsatz von Zwangsmitteln (zum
Beispiel Wasser, Tränenreizstoffe,

Gummischrot) ist Unbeteiligten und
friedlich gesinnten Demonstranten
Gelegenheit zu geben, sich aus dem
Gefahrenbereich zu entfernen. Jedem
Einsatz von Zwangsmitteln hat
deshalb eine deutliche Warnung
vorauszugehen, sofern die Umstände es
zulassen. Leistungsfähige Verbindungsmittel

(Funk, Lautsprecher) sind für
eine sichere Führung unerlässlich.

Ausbildung

Die psychische und physische
Belastung im unfriedlichen Ordnungsdienst

ist für alle beteiligten Beamten
ausserordentlich hoch. Nur eine
gründliche und länger dauernde
Ausbildung sowie ständiges Training
geben die notwendige Sicherheit und
bauen Stress und Angstgefühle im
Einsatz ab.

Für die Einsatzleitung ist es
unerlässlich, die Technik der Lagebeurteilung

und der Stabsarbeit zu beherrschen.

Der Faktor Vertrauen ist
psychologisch gesehen entscheidend. Nur
wenn die eingesetzten Beamten
gegenüber der Einsatzleitung ein
Vertrauensverhältnis haben, sind sie auch
bereit, die mit dem Auftrag verbundenen

Risiken zu «ertragen».
Die Kader ihrerseits werden auf

ihre anspruchsvolle Führungstätigkeit

«vor Ort» gründlich vorbereitet:
Befehlstechnik und Führung im Einsatz.

Für alle beteiligten Polizeikräfte ist
ein regelmässiges Training im Verhalten

bei Konflikten und der
Konfliktbewältigung notwenig.

Schlussfolgerungen

1. Die Anzeichen deuten darauf
hin, dass in Zukunft auch in der
Schweiz vermehrt mit Gewaltanwendung

zur Erreichung politischer Ziele
und als Ventil aufgestauter Aggressionen

zu rechnen ist.
2. Der Einsatz von Machtmitteln

zur Aufrechterhaltung der öffentlichen

Sicherheit ist ausserordentlich
heikel und anspruchsvoll.

3. Ohne Spezialausrüstung und
intensives Training der verschiedenen
Einsatzarten von Polizeikräften im
Ordnungsdienst kann der Grundsatz
der Verhältnismässigkeit nicht
eingehalten werden.

4. Die Polizei ist weder beauftragt
noch in der Lage, politische und
gesellschaftliche Konflikte zu lösen. Sie

gerät nur allzuoft in die undankbare
Rolle des «Sündenbocks».

5. Alle Verantwortungsträger in
unserem Staat sind aufgerufen, dem
wichtigsten Mittel für die Garantie der
inneren Sicherheit Sorge zu tragen. ¦
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